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über
Herrn
Oberbürgermeister Mende

über
Magistrat

22.L.

und
Herrn
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Gerhard Obermayr

Stadträtin Dr. Patricia Becher

an die Stadtverordnetenversammlung

Oynamlslerung d€r Zusdiäeso g€mäß Jugendhllfekonmlsslon (JHK)
- Anfag dor Fralitlonon Bilndnls g(yDle Grtinen, SPD, Dlo Unke und Volt vom 15.1:.2023 -
Beschluss-Nr. 0466 vom 20. Dezember 2023, (Antrags-Nr. 23-F -63-0142)

Der Magistßt wird gebeten:

l. von jedem Träger, dessen Leistungs- bzw Zuschussveftrag mit den Ämtem 50 und
5l mit der o.g. Dynamisierungsregelgemäß JHK versehen ist, neben dem Nachweis
über die Personal- und Sachkostensteigerungen auch einen Nachweis einzufordern,
in welchem Umfang die o.g. Zuschussdynamisierung im Rahmen der Lohnaus-
gleichszahlung bzw. fariferhöhung an die Mitarbeiter'innen ausgezahlt wird. Dies be-
tritft auch die Träger, welche abweichend vom ruöD bder in Anlehnung an den
TVöD) ihre Mitarbeiter'innen en ohnen.

2. Sollten die o.g. städtischen Zuschüsse nicht in entsprechendem Umfang zur Entloh-
nung der Mitarbeiter*innen venuendet werden (auf Nachweis der Perconal- und Sach-
kostensteigerung), so ist der städtische Zuschuss im Rahmen der Foftschrcibung/im
Rahmen einer Venragsänderung ab 2025 entsprechend anzupassen.

Dle Anfrage beantwort€ lcfi wl€ folgt:

Zunächst ist festzuhalten, dass davon auszugehen ist, dass der größte Teil der Träger nach
Tarif oder angelehnt vergüten. lnsbesondere große Träger wie z. B. die Diakonie, Caritas
oder der Stadtiugendring sind tariflich gebunden und somit auch verpflichtet, Tarifsteigerun-
gen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitezugeben. Aber auch kleinere Träger haben
in Zeiten des Fachkräftemangels Wenbewerbsdruck in Bezug auf die Vergütung ihrer Mitar
beitenden.

Alle Zuschussempfänger werden dennoch Anfang Mäz 2O24 von den Zuschusssachbearbei-
tenden, Sachgebiet 51.26 Kontraktmanagement des Amtes für Soziale Arbeit, Über den
STW-Beschluss 0466 vom 20. Dezember 2023 informiert. Zeitgleich werden sie aufgefordert
den Nachweis zu erbringen, ab welchem Zeitpunkt eine Personalkostensteigerung in welcher
Höhe an die Mitarbeitenden weitergegeben wurde.

Der Magistrat
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Sollten Vertragsanpassungen im Sinne der Nr.2 des Beschlusses erforderlich werden, so
werden diese im Verlauf selbslverständlich vorgenommen.

Dr.
Patricia
Becher
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